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Grundsätzlich ist es so, dass eine Lehrbefähigung aus der EU in Deutschland (inklusive Bayern)
erst einmal im Grundsatz anerkannt werden muss aufgrund der Freizügigkeit für Arbeitnehmer.
Allerdings wird individuell festgelegt, ob noch ergänzende Ausbildungen nötig sind. Ich kenne
es praktisch aus Hessen so, dass die entsprechenden Lehrkräfte noch 6 Monate bis ein Jahr ins
Studienseminar gehen, allerdings keine Prüfung mehr ablegen müssen. Ich weiß allerdings
nicht, wie die Bezahlung in dieser Zeit geregelt ist.
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